
 

  

      

Fact-Sheet  

      

 Versicherer: Allianz Lebensversicherungs-AG    

 Vertragstyp, Tarif: BasisRente, Invest   

 Vertragsabschluss: Dezember 2009   

      

 Gezahlte Beiträge: 11.150,56 €    

 realisierte Forderung: 13.173,15 €    

      

 Mehrwert für Mdt.: 13.173,15 €    

      

 Erfolg durch: Urteil Landgericht Stuttgart    

 Rechtsfolge: Rückkaufswert + Abschlusskosten   

 Dauer:  5 Jahre   

      

 

Anmerkungen:  
 

- Allianz Lebensversicherung hat 
nach einem Hinweis des 
Oberlandesgerichts Stuttgart die 
Berufung zurückgenommen 
 
- keine Verwirkung bei Kündigung 
der BU, Steuervorteilen und 
Beitragsfreistellung 
 
- Basisrente: Auszahlung nur durch 
Widerruf möglich, da Kündigung 
lediglich Umwandlung in 
beitragsfreie Versicherung zur 
Folge hat 
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dieses Belehrungsfehlers, insbesondere ob das Institut der Verwirkung bei dem 

Belehrungsfehler Platz greifen kann. 

7 Zwischen den Parteien ist der ungezillmerte Rückkaufswert in Höhe von 13.173,15 € 

unstreitig. 

8 Die Klagepartei ist der Auffassung, dass es sich bei dem Belehrungsfehler um einen 

gravierenden Fehler handelt. Dem bereicherungsrechtlichen Rückabwicklungsanspruch 

stehe auch nicht das Institut der Verwirkung entgegen. 

9 Die Klagepartei beantragt zuletzt (Bl. 37 d.A.) wie folgt zu erkennen: 

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger EUR 13.173,15 nebst Zinsen in Höhe 

von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 

26.07.2020 zu zahlen. 

10 Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. 

11 Die Beklagte erwidert im Hinblick auf die erteilten rechtlichen Hinweise des Gerichts, dass 

es sich um einen geringfügigen Belehrungsmangel handele und das Institut der 

Verwirkung vorliegend Platz greife. 

12 Es wird auf die gewechselten Schriftsätze verwiesen. 

13 Die Parteien stimmten einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren zu. 

 

Entscheidungsgründe 

 

14 Der Klagepartei stehen die geltend gemachten Ansprüche zu, da mangels 

ordnungsgemäßer Belehrung der erklärte Widerruf nicht nach §§ 8 Abs. 1 S. 1, 152 Abs. 

1 VVG verfristet ist (vgl. zu 1.) und der Einwand des treuwidrig widersprüchlichen 

Verhaltens den geltend gemachten Ansprüchen entgegensteht (vgl. zu 2.). 

15 1. Der Beginn der Widerrufsfrist nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 VVG erfordert den Zugang 

einer deutlich gestalteten Belehrung über das Widerrufsrecht und über die 

Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine Rechte deutlich 

machen, voraussetzt. In einer diesen Anforderungen genügenden Belehrung muss 

klargestellt werden, in welcher Konstellation welche gegenseitigen Ansprüche 

bestehen. Erforderlich, aber auch ausreichend ist dabei die abstrakt-generelle 

Darstellung des vorzunehmenden Ausgleichs (BGH, Urteil vom 12. März 2014 - IV ZR 

295/13, Rn. 38, OLG Stuttgart, Urteil vom 20.01.2022 – 7 U 338/20, BeckRS 2022, 

51980 - gleiche Vertragskonstellation). 






